
SOZIALDEMOKRATISCHE PARTEI DEUTSCHLANDS 
BUNDESSCHIEDSKOMMISSION 

Entscheidung 

In dem Statutenstreitverfahren (Eilantrag) 

2/2018/St 

auf Antrag des […] vertreten durch den Vorstand, dieser vertreten durch den Vorsitzenden 
[…] 

- Antragsteller -

gegen 

die Sozialdemokratische Partei Deutschlands, vertreten durch den SPD-Parteivorstand, 
dieser vertreten durch den Generalsekretär Lars Klingbeil, Wilhelmstr. 141, 10963 
Berlin, 

- Antragsgegnerin -

wegen Feststellung der Unzulässigkeit der Bestellung eines nicht in die 

Parteispitze gewählten Mitglieds zur kommissarischen Vorsitzenden 

hat die Bundesschiedskommission am 19. Februar 2018 unter Mitwirkung von 

Hannelore Kohl, Vorsitzende, 

Dr. Thorsten Jobs, Stellvertretender Vorsitzender, 

Prof. Dr. Roland Rixecker, Stellvertretender Vorsitzender, 

beschlossen: 

Das Verfahren wird eingestellt, nachdem es sich in der Sache erledigt hat, 
wovon ausweislich ihrer Schriftsätze vom 15. und 16. Februar 2018 auch 
die beiden Verfahrensbeteiligten ausgehen. 

Hannelore Kohl 

Bundesschiedskommission der SPD 
19. Februar 2018
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